
GEMEINDE BAD ZWISCHENAHN

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: BV/2013/080

Fachbereich/Amt: I - Kämmerei Datum: 21.04.2013
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Buß / 604-203

Beratungsfolge Termin Behandlung
Verwaltungsausschuss 23.04.2013 nicht öffentlich
Rat der Gemeinde 07.05.2013 öffentlich

Eilbeschluss zur Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen
hier: Neubau/Umbau Krippen Petersfehn und Mozartstraße

Krippe Mozartstraße
Für die Baumaßnahme bei der Krippe Mozartstraße wurden in den Haushalt 2013 70.000 €
eingeplant. Es hat sich nun herausgestellt, dass weitere 25.000 € benötigt werden. Die Zu-
satzkosten sind überwiegend bedingt durch Forderungen des Landes Niedersachsen für
die Erteilung der Betriebserlaubnis. Folgende Arbeiten sind hinzu gekommen:

- Anbau eines Windfanges vor dem Sanitärraum
- Schallschutz zum Bewegungsraum
- Akkustikdecke und neue Beleuchtung im Gruppenraum
- Maler- und Fußbodenarbeiten im Gruppenraum.

Das DRK beteiligt sich mit 5.000 € an den Ausgaben.

Gedeckt werden kann die Mehrauszahlung durch entsprechende Minderauszahlungen bei
der Buchungsstelle 36.5.10.04.731800 „Zuschuss an den Kindergarten.

Krippe Petersfehn
Bei der ursprünglichen Kostenkalkulation für den Neubau der Krippe Petersfehn fand der
geplante energetisch hochwertige Standard (kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung und Fachplanung) keine Berücksichtigung. Es hat sich herausgestellt, dass
hierfür weitere 50.000 € erforderlich sind.

Gedeckt werden kann die Mehrauszahlung durch Minderauszahlungen von 20.000 € bei
der Buchungsstelle 11.1.40.04/3002.787100 „Photovoltaikanlage Rathaus“ (positives Aus-
schreibungsergebnis) und Minderauszahlungen von 30.000 € bei der Baulichen Unterhal-
tung.

Da noch nicht fest steht, wie sich die Summen auf reine Baukosten und Ausstattung auf-
teilen, soll bei jeder Maßnahme eine Buchungsstelle für die Anschaffung von investiven
Vermögensgegenständen in einen Deckungskreis aufgenommen werden.

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßige Auszahlung bei der Baumaßnahme Krippe Mozartstraße in Höhe von
25.000 € wird beschlossen. Als Deckungsmittel stehen Minderauszahlungen bei der Bu-
chungsstelle 36.5.10.04.731800 zur Verfügung.



Die überplanmäßige Auszahlung für den Neubau der Krippe Petersfehn in Höhe von
50.000 € wird beschlossen. Als Deckungsmittel stehen Minderauszahlungen in Höhe von
20.000 € bei der Buchungsstelle 11.1.40.04/3002.787100 und in Höhe von 30.000 € bei der
Buchungsstelle 11.1.30.20.721100 zur Verfügung.

Für beide Baumaßnahmen wird in einem Deckungskreis eine Buchungsstelle für die An-
schaffung von investiven Vermögensgegenständen angelegt.

Dem Rat ist der Beschluss zur Kenntnis zu geben.


